
Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

B.V Zuchtprogramme für Pony- und Kleinpferderassen

B.V.5 Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

Vorbemerkung
Die Zucht von Dartmoor Ponys in Deutschland wird in den der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen in eigenständigen Teilpopulationen be-
trieben. Die deutschen Züchtervereinigungen halten im Sinne der Vorgaben der EU und des 
deutschen Tierzuchtrechts die von der Dartmoor Pony Society,  65 High Street,  Warboys, 
Cambs., PE28 2TA, Groß Britannien aufgestellten Grundsätze ein. Die Dartmoor Pony So-
ciety ist die Organisation, die im Sinne der Vorgaben der EU das Zuchtbuch über den Ur-
sprung der Rasse Dartmoor Pony führt. Die in dieser ZVO festgelegten Besonderen Bestim-
mungen sind gemeinsame, verbindliche Anforderungen für die der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung (FN) angeschlossenen Züchtervereinigungen.

Im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen werden in dieser ZVO durch die Allge-
meinen Bestimmungen sowie die Besonderen Bestimmungen über das Zuchtprogramm für 
die Rasse des Dartmoor Ponys die Grundsätze des Zuchtbuches über den Ursprung der 
Rasse Dartmoor Pony für 

a) das System der Abstammungsaufzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8, 9

b) die Definition der Merkmale der Rasse durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

ZVO § 505a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
ZVO § 505b Zuchtmethode

c) die Grundprinzipien des Systems zur Kennzeichnung durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 11, 12, 13

d) die Definition der grundlegenden Zuchtziele durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

ZVO § 505a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale

e) die Unterteilung des Zuchtbuches in Abschnitte durch die
Allgemeinen Bestimmungen: ZVO § 4, (5), 7, 8, 9 und
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

ZVO § 505c Unterteilung der Zuchtbücher
ZVO § 505d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher

f) die nachzuweisenden Ahnengenerationen durch die
Besonderen Bestimmungen: Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

ZVO § 505d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
(1) Zuchtbuch für Hengste 
(2) Zuchtbuch für Stuten

eingehalten.
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

§ 505a Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Für die Zucht des Dartmoor Ponys in Deutschland gilt folgendes Zuchtziel:

Rasse Dartmoor Pony

Herkunft England; Landschaft Dartmoor nahe Exeter

Größe bis 127 cm

Farben Braune,  vorzugsweise  Dunkel-  und  Schwarzbraune  sowie  Rappen; 
Schimmel und Füchse seltener; keine Schecken; kleine 
weiße Abzeichen an Kopf und Beinen erlaubt

Gebäude
Kopf klein, edel; breite Stirn; kleine Ohren; großes, freundliches, aus-

drucksvolles Auge

Hals genügend gewölbt; gut angesetzt

Körper gute, schräge Schulter; nicht zu fein am Widerrist; gute Sattella-
ge; gut bemuskelter Rücken und Kruppe mittlerer Länge; 
gute Brusttiefe und -breite; gut angesetzter Schweif 

Fundament trocken; kräftige, starke Gelenke und stabile Röhren; ge-
nügend Ellbogenfreiheit;  nicht  zu lange Fesseln,  harte 
Hufe

Bewegungsablauf raumgreifend;  ohne  übertriebene  Hinterhandaktion;  flach  und 
gerade aus der Schulter kommend 

Einsatzmöglichkeiten Anfangsreitpony für Kinder; als Fahrpony gut geeignet; 
kleines  Jagd-  und  Vielseitigkeitspferd;  besondere  Eig-
nung für behinderte Kinder

Besondere Merkmale hart, robust, ausdauernd; wird auf guten Charakter ge-
züchtet.
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

Zuchtzielbeschreibung des Ursprungszuchtbuches
The Standard of the Dartmoor Pony:

HEIGHT:
Not exceeding 12,2 hh (127 cm)
COLOUR:
Bay, black, brown, chestnut, grey, roan. Piebalds and skewbalds are not allowed. Excess-
ive white markings should be discouraged.
HEAD AND NECK:
The head should be small with large kindly eyes and small alert ears. It should be well set 
on a good neck of medium length. The throat and jaws should be fine and showing no 
signs of coarseness or throatiness.
Stallions have a moderate crest.
SHOULDERS:
Good shoulders are most important. They should be well laid back and sloping but not too 
fine at the withers.
BODY:
Of medium length and strong, well ribbed up and with a good depth of girth, giving plenty of 
heart room.
LOIN AND HINDQUARTERS:
Strong and well covered with muscle. The hind quarters should be of medium length and 
neither level nor steeply sloping. The tail should be well set up.
LIMBS:
The hocks should be well let down with plenty of length from hip to hock, clean cut and with 
plenty of bone below the hock. They should have a strong second thigh. They should not 
be „sickled“ or „cowhocked“.
The fore legs should not be tied in at the elbows. The fore- arm should be muscular and re-
latively long and the knee fairly and flat on the front.
The cannons should be short with ample good, flat, flinty bone. The pasterns should be 
sloping but not too long. The feet should be hard and well shaped.
MOVEMENT:
Low and straight coming from the shoulder with good hock action but without exaggeration.
GENERAL:
The mane and tail should be full and natural. The Dartmoor is a very good looking riding 
pony, sturdily built yet with quality.
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

§ 505b Zuchtmethode
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Das Zuchtbuch des Dartmoor Ponys ist geschlossen. Die Zuchtmethode ist die Reinzucht.

§ 505c Unterteilung der Zuchtbücher
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Hengste wird unterteilt in die Abschnitte
• Hengstbuch I und
• Hengstbuch II.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Stuten wird unterteilt in die Abschnitte
• Stutbuch I und
• Stutbuch II.

§ 505d Eintragungsbestimmungen in die Zuchtbücher
(im Sinne der Verordnung über Zuchtorganisationen)

Für die Eintragung in die Zuchtbücher werden nachfolgende Merkmale der äußeren Erschei-
nung unter besonderer Berücksichtigung des Bewegungsablaufes bewertet.

Eintragungsmerkmale:
1. Typ (Rasse -und Geschlechtstyp)
2. Körperbau
3. Korrektheit des Ganges
4. Schritt
5. Trab
6. Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
7. Gesamteindruck (im Hinblick auf die Eignung als Reit- und Fahrpony)

Die Gesamtnote errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel  der erfassten Eintragungs-
merkmale.

(1) Zuchtbuch für Hengste
(1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste, deren Väter und Väter der 
Mütter und mütterlicherseits der Großmütter und der Urgroßmütter in der Hauptabteilung 
oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züch-
tervereinigung eingetragen sind und deren Mütter in der Hauptabteilung oder einer der 
Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung 
eingetragen sind,
• die auf einer Sammelveranstaltung einer Züchtervereinigung nach § 14 ZVO      mindes-

tens die Gesamtnote 7,0 erhalten haben, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintra-
gungsmerkmal unterschritten wurde,

• die im Rahmen einer tierärztlichen Untersuchung gemäß § 4 (8) ZVO die Anforderun-
gen an die Zuchttauglichkeit und Gesundheit erfüllen,

• die bei der Hengstleistungsprüfung nach § 505f ZVO (1) oder (2) die Endnote 6,5 er-
reicht haben und keine der gemittelten absoluten Merkmalsnoten unter 5,0 liegt, oder 
die vorgeschriebenen Erfolge in Turniersportprüfungen der Fahren erreicht haben,
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

• die im Zuchtprogramm für das Dartmoor Pony für die Eintragung in das Hengstbuch I 
festgelegten zusätzlichen Kriterien erfüllen.

Hengste, die noch keine Eigenleistungsprüfung abgelegt haben, können unter der Bedin-
gung eingetragen werden, dass sie die Prüfung bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres 
ablegen. Die zuständige Züchtervereinigung kann diese Frist im Einzelfall aufgrund be-
sonderer Umstände um höchstens 15 Monate verlängern.  Hengste,  die die Eigenleis-
tungsprüfung zu einem späteren Zeitpunkt ablegen, können auf Antrag wieder eingetra-
gen werden. 

Die Eintragung von Hengsten in das Hengstbuch I einer tierzuchtrechtlich anerkannten 
FN-Mitgliedszüchtervereinigung ist von den anderen tierzuchtrechtlich anerkannten FN-
Mitgliedszüchtervereinigungen zu übernehmen.

(1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden alle Hengste mit im Zuchtbuch der selben Rasse oder einer zugelas-
senen Rasse eingetragenen Eltern frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen, die zwar die 
abstammungsmäßigen Voraussetzungen und die tierärztlichen Anforderungen an Zucht-
tauglichkeit und Gesundheit, nicht aber die leistungsmäßigen Voraussetzungen erfüllen 
und die durch die Züchtervereinigung identifiziert  worden sind, jedoch nicht in Hengst-
buch I eingetragen werden können.

In den Fällen, in denen die Hengste aufgrund der Entscheidung 96/78 EWG eingetragen 
werden müssen, müssen diese Hengste zum nächstmöglichen Kör- bzw. Eintragungster-
min vorgestellt werden, um auf ihre Verwendbarkeit im Zuchtprogramm beurteilt werden 
zu können.

(2) Zuchtbuch für Stuten
(2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
• deren Mütter und Väter in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entspre-

chenden Abteilung eines Zuchtbuches einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gem.     § 14 ZVO    eine Gesamtnote 

von 6,0 erreichen, wobei die Wertnote 5,0 in keinem Eintragungsmerkmal unterschrit-
ten wurde.

Die Eintragung von Stuten in das Stutbuch I einer tierzuchtrechtlich anerkannten FN-Mit-
gliedszüchtervereinigung  ist  von  den  anderen  tierzuchtrechtlich  anerkannten  FN-Mit-
gliedszüchtervereinigungen zu übernehmen.

(2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,
• deren Väter in der Hauptabteilung oder einer der Hauptabteilung entsprechenden Ab-

teilung eines Zuchtbuch einer Züchtervereinigung eingetragen sind,
• deren Mütter im Zuchtbuch einer Züchtervereinigung eingetragen sind.

§ 505e Ausstellung von Zuchtbescheinigungen
Für jedes Pferd, dessen Eltern in das Zuchtbuch der jeweiligen Züchtervereinigung eingetra-
gen sind, wird eine Zuchtbescheinigung gemäß § 10 ZVO als Abstammungsnachweis aus-
gestellt. 
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

§ 505f Hengstleistungsprüfungen der Zuchtrichtung Fahren
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchge-
führt. Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stations-, 
Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert 15 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem abschließen-
den Leistungstest.

(1.2) Ort
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.

(1.3.) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Hengste, wobei die Zielgruppe vierjährige 
Hengste sind.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung erfüllen und gefahren sein.

(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) wer-
den die Hengste vor Beginn des abschließenden Leistungstests vom Vorprüfungsleiter in 
folgenden Merkmalen bewertet:

1. Interieur
• Verhalten und Umgänglichkeit
• Lern- und Leistungsbereitschaft
• Leistungsfähigkeit

2. Schritt
3. Trab 
4. Fahranlage im Viereck und im Gelände

(1.5) Leistungstest
Bewertung der Hengste im abschließenden Leistungstest von den Sachverständigen in 
folgenden Merkmalen:

1. Fahranlage im Viereck und im Gelände
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

2. Schritt
3. Trab

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO   :  

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Ver-
besserung der Fahreigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
Die Prüfungsteile  werden  nach folgender  Gewichtung  zu einer  Gesamtnote  sowie  zu 
Merkmalsblöcken zusammengezogen:
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Besondere Bestimmungen – Zuchtprogramm für die Rasse des Dartmoor Ponys

 
Merkmale

Gewichtungsfaktoren
Gesamt-

note
Merkmalsblöcke

Interieur Schritt Trab Fahranlage
Vorprüfung
Verhalten und Umgänglichkeit 15 37,5
Lern- und Leistungsbereitschaft 15 37,5
Leistungsfähigkeit 10 25,0
Schritt 5 33,3
Trab 5 33,3
Fahranlage - Fahraufgabe 5 16,7
Fahranlage - Geländefahren 5 16,7
Summe - Vorprüfung 60
Abschl. Leistungstest
Schritt 10 66,7
Trab 10 66,7
Fahranlage - Fahraufgabe 10 33,3
Fahranlage - Geländefahren 10 33,3
Summe - Leistungstest 40
Gesamtsumme 100 100 100 100 100

Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
der Hengst mindestens in mehr als 3/5 (>60%) der oben genannten Merkmale bewertet 
worden ist. Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen der Hengst teilgenom-
men hat und bewertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufge-
führten wirtschaftlichen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Hengsten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet 
worden sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechen-
den Noten aus der Vorprüfung hochgerechnet. Die hochgerechneten Noten sind im Er-
gebnisblatt zu kennzeichnen.

Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen ergibt nach Division durch 100 die ge-
wichtete Endnote. Es werden nur Ergebnisse anerkannt, die mit einem von den der FN 
angeschlossenen  Züchtervereinigungen  anerkannten  Rechenprogramm  ausgewertet 
wurden.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und der Züchtervereinigung mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Leistungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntga-
be der Endergebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält  ein 
Zeugnis über das erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertung der einzel-
nen Merkmale  sowie  die  Durchschnittsleistungen der  Prüfungsgruppe ersichtlich  sind. 
Eine Veröffentlichung der Einzelergebnisse ist  Angelegenheit  der zuständigen Stellen. 
Sie ist in den Merkmalsblöcken

Interieur
Schritt
Trab
Fahranlage

zusätzlich zur Endnote vorzunehmen.
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Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Stationsprüfung. Scheidet ein Hengst vor Ablauf der Hälfte der Vorprüfungs-
dauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.

(2.2) Ort
Von den zuständigen Stellen bzw. den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen 
ausgewählte Prüfungsorte.

(2.3.) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Hengste.

Die Hengste müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Verei-
nigung erfüllen und gefahren sein.

(2.4) Vorprüfung
Bewertung der Hengste im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:
1. Verhalten und Umgänglichkeit beim Anspannen
2. Grundgangarten

• Schritt
• Trab

3. Fahranlage
• Anlehnung und Durchlässigkeit (Fahraufgabe)
• Geländefahrt einschließlich Feststellung der Leistungsbereitschaft (Trabstrecke: 

Geradeausstrecke, Schlangenlinien, Zirkel links und rechts (Durchmesser 20 m), 
kurze Wendungen, Steigung und Gefälle, Halten und Wiederanfahren; Schrittstre-
cke; Gesamtlänge: ca. 900 m) Bei der Geländefahrt fährt ein Sachverständiger 
auf dem wagen mit.

4. Fahranlage (Testfahrer; Dauer ca. 5 min; Grasplatz mit Kegelhindernissen)

Die Fahraufgabe erfolgt in Anlehnung an den Ausbildungstest bei Gebrauchsprüfungen 
für Fahrpferde nach Weisung der Richter einspännig im zweiachsigen Wagen. Fahrauf-
gabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO   :  

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchthengst im Hinblick auf die Ver-
besserung der Fahreigenschaften der Rasse.

(2.6) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung
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Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jedes einzelnen Hengstes 
werden die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Die Summe aller 
gewichteten Einzelbewertungen ergibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständige
Verhalten und Umgänglichkeit beim Anspannen 10
Schritt 10
Trab 10
Anlehnung und Durchlässigkeit 20
Geländeprüfung einschl. Leistungsbereitschaft 25
Fahranlage (Testfahrer) 25
Insgesamt 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Hengste. Der Besitzer jedes Hengstes erhält ein Zeugnis über 
das erzielte Endergebnis des Hengstes, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merk-
male sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. Eine Veröf-
fentlichung der Einzelergebnisse ist Angelegenheit der zuständigen Stellen.

Den Züchtervereinigungen wird auf Anforderung das Prüfungsergebnis aller Hengste mit 
den Einzelergebnissen zugesandt.

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Prüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das bessere Ergebnis. 
 
(3) Turniersportprüfung
Alternativ zur Eigenleistungsprüfung auf Station gilt die Leistungsprüfung auch dann als 
abgelegt, wenn die Hengste Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die 
Turniersportprüfung wird in der Disziplin Fahren durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
• die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle im Fahren mindestens in der Klasse 

A einspännig gemäß LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

§ 505g Zuchtstutenprüfungen der Zuchtrichtung Fahren
Die Prüfungen werden nach den allgemein anerkannten Regeln des Fahrsports durchge-
führt. Sie sind Leistungsprüfungen im Sinne des Tierzuchtgesetzes und können als Stations-
prüfung, Feldprüfung oder als Turniersportprüfung durchgeführt werden.

(1) Stationsprüfung 
(1.1) Dauer
Die Prüfung dauert mindestens 14 Tage und besteht aus einer Vorprüfung und einem ab-
schließenden Test.

(1.2) Orte
Von den zuständigen Stellen ausgewählte Prüfungsstationen.

(1.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.
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(1.4) Vorprüfung
Aufgrund der Beurteilungen und Feststellungen während der Vorprüfung (Training) wer-
den die Stuten vor Beginn des abschließenden Tests vom Vorprüfungsleiter in folgenden 
Merkmalen bewertet:

1. Interieur
• Charakter
• Temperament
• Leistungsbereitschaft

2. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

3. Fahranlage

(1.5) Abschließender Test
Bewertung der Stuten im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:

1. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

2. Fahranlage
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(1.6) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO   :  

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(1.7) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Jede Züchtervereini-
gung legt in ihrer Satzung die entsprechenden Merkmalsgewichte innerhalb des nachfol-
genden Gewichtungsrahmens fest. Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen er-
gibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Vorprüfungsleiter Sachverständige Gesamt
Interieur 30 - 30
Grundgangarten 35

Schritt 7,5 10
Trab 7,5 10

Fahranlage 15 20 35
Insgesamt 60 40 100
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Eine Auswertung nicht vollständig absolvierter Prüfungen wird nur vorgenommen, wenn 
die Stute in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet worden ist. 
Die prozentuale Angabe der Prüfungsteile, an denen die Stute teilgenommen hat und be-
wertet wurde, ergibt sich aus der Summe der in obigem Schema aufgeführten wirtschaftli-
chen Gewichte zur Berechnung des Endergebnisses.

Bei Stuten, die in mehr als 3/5 (>60%) der oben angegebenen Merkmale bewertet wor-
den sind, werden als Ergebnis der nicht absolvierten Teilprüfungen die entsprechenden 
Noten aus der Vorprüfung übernommen. Die übernommenen Noten sind im Ergebnisblatt 
zu kennzeichnen.

Hinweise auf Mängel sowie Verhaltensstörungen im Verlaufe der Prüfung sind vom Vor-
prüfungsleiter schriftlich festzuhalten und den Züchtervereinigungen mitzuteilen.

(1.8) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des abschließenden Tests erfolgt  eine öffentliche Bekanntgabe der 
Endergebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält  ein Zeugnis über 
das erzielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale 
sowie die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(1.9) Wiederholung einer Prüfung
Die Stationsprüfung kann einmal wiederholt werden. In diesem Fall gilt das Ergebnis der 
wiederholten Zuchtstutenprüfung. Scheidet eine Stute vor Ablauf der Hälfte der Vorprü-
fungsdauer aus der Stationsprüfung aus, so liegt eine Stationsprüfung nicht vor.

(2) Feldprüfung
(2.1) Dauer
Die Prüfung wird als mindestens eintägiger Veranlagungstest durchgeführt.

(2.2) Orte
Von den der FN angeschlossenen Züchtervereinigungen ausgewählte Prüfungsorte.

(2.3) Zulassungsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind dreijährige und ältere Stuten.

Die Stuten müssen die Impfbestimmungen der LPO der Deutschen Reiterlichen Vereini-
gung erfüllen und gefahren sein.

(2.4) Veranlagungstest
Bewertung der Stuten im abschließenden Test von den Sachverständigen in folgenden 
Merkmalen:

1. Grundgangarten
• Schritt
• Trab

2. Fahranlage
Fahraufgabe: Sonderaufgabe gemäss Teil D, Anlage 3 ZVO.

(2.5) Beurteilungsrichtlinien
Die Bewertung der Merkmale erfolgt nach § 14 ZVO   :  

10 = ausgezeichnet 5 = genügend
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 9 = sehr gut 4 = mangelhaft
 8 = gut 3 = ziemlich schlecht
 7 = ziemlich gut 2 = schlecht 
 6 = befriedigend 1 = sehr schlecht 

Maßgebend für die Beurteilung ist die Eignung als Zuchtstute im Hinblick auf die Verbes-
serung der Fahreigenschaften der Rasse.

(2.6) Merkmalsgewichtung und Ergebnisermittlung 
Bei der Ermittlung des Endergebnisses (gewichtete Endnote) jeder einzelnen Stute wer-
den die beurteilten Merkmale nach folgendem Schema gewichtet. Jede Züchtervereini-
gung legt in ihrer Satzung die entsprechenden Merkmalsgewichte innerhalb des nachfol-
genden Gewichtungsrahmens fest. Die Summe aller gewichteten Einzelbewertungen er-
gibt das Endergebnis (gewichtete Endnote).

Merkmale Sachverständige
Grundgangarten

Schritt 25
Trab 25

Fahranlage 50
Insgesamt 100

(2.7) Veröffentlichung der Prüfungsergebnisse
Nach Beendigung des Veranlagungstests erfolgt eine öffentliche Bekanntgabe der Ender-
gebnisse der einzelnen Stuten. Der Besitzer jeder Stute erhält ein Zeugnis über das er-
zielte Endergebnis der Stute, aus dem die Bewertungen der einzelnen Merkmale sowie 
die Durchschnittsleistungen der Prüfungsgruppe ersichtlich sind. 

(2.8) Wiederholung einer Prüfung
Die Feldprüfung kann wiederholt  werden.  In  diesem Fall  gilt  das  beste  Ergebnis  der 
Zuchtstutenprüfungen.

(3) Turniersportprüfung
Alternativ zur Eigenleistungsprüfung gilt  die Leistungsprüfung auch dann als abgelegt, 
wenn die Stuten Erfolge in Turniersportprüfungen nachweisen können. Die Turniersport-
prüfung wird in der Disziplin Fahren durchgeführt.

Folgende Turniersportergebnisse werden berücksichtigt:
• die 5malige Platzierung an 1. bis 3. Stelle im Fahren mindestens in der Klasse 

A einspännig gemäß LPO der Deutschen Reiterlichen Vereinigung.

§ 505h Weitere Bestimmungen zum Dartmoor Pony
Prefix-/Suffixregelung für Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen
Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet. 
Es soll eine auf die Zuchtstätte oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und 
darf ausschließlich für von dieser Zuchtstätte oder diesem Züchter gezogene Pferde verwen-
det werden. Missverständliche Begriffe können abgelehnt werden.
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Das Prefix/Suffix ist vom Züchter für seine Zuchtstätte ausschließlich bei der FN zu beantra-
gen. Ist das Prefix/Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist es au-
tomatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt wer-
den. Es ist dann innerhalb aller diesem Register angeschlossenen Züchtervereinigungen ge-
schützt. Das Prefix/Suffix muss für alle Ponys oder Kleinpferde des Züchters, bei denen er 
als Züchter in der Zuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt werden.

Prefixe/Suffixe, die bislang von den Züchtervereinigungen nur regional für die Zuchtstätte re-
gistriert wurden, werden nicht automatisch in das CPR (Central Prefix Register) übernom-
men, sondern müssen vom Züchter erneut über die Deutsche Reiterliche Vereinigung bean-
tragt werden. 

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf höchstens 20 Buchstaben umfassen und 
sollte möglichst aus einem Wort bestehen. 

Ist ein Name mit einem registrierten Zuchtstättennamen verbunden, so ist dieser bei Eintra-
gung in ein Zuchtbuch ohne Änderungen oder Ergänzungen zu überneh-
men. 
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